
262 der Beilagen zu den Steno graphischen Protokollen des Nationalrates XV. GP 

Bericht 

des Handelsausschusses 

über den Antrag der Abgeordneten Staudin
ger, Mühlbacher, Dipl.-Vw. Dr. Stix und 
Genossen betreffend Bundesgesetz, mit dem 
das Bundesgesetz zur Verbesserung der Nah
versorgung und der Wettbewerbsbedingun-

gen geändert wird (38/A) 

Die Abgeordneten S tau d in rg e r, M ü h 1-
ba ehe r, Dipl.-Vw. Dr. S t~ x, Dipl.-Ing. Dok
tor Z i t t m a y r 'und Genoss,en haben inder 
Sitzung des Nationalrates am 20. Feber 1980 den 
obgenannten Initiativ,antrag, der dem Handels
ausschuß zug,ewi,es,en wurde, eingebracht. 

Der vorLie,gende Gesetzentwurf betrifft ein 
wetllbewerbspo1illisches Problem, für welches 
schon seit Jahren eine Lösung gesucht wuI"de. 
Eine gesetzlriche Einschränkung von Verkäuten 
unter den Einstandspreis,en ~st sowohl UJnter 
dem Gesichtspunkt des SchiUtz,es vor unlauterem 
Wettbewerb' (Lockvogelwerhung, ~l1reführende 
Nvedrirgpreisweribung) , als 'auch ,der Sich,erung 
eines leistunrgsgerech,ten Wettbewerbes (Schutz 
der kleineren leistung~fähLgen, 'aber nicht markt
starken Häindler) und des Konsumentensmutz,es 
(Erhaltung reines .ausreichenden Distl1ibutions
netzes, der Markttransparenz und ,des Schutzes 
vor V'ersch:leiemden PreismanipU'1ati'Onen) drin
gend nrotwellldig. 

Mit der vOI"gesehenen Regelung soll tim' Sinne 
der bereits mit der ErLassung der B,estimmungen 
üher das "kaufmännische Wohlrverhalten" im 
Nahver:~orgung:sgesetz V'erfolrgten Intentionen ein 
weiter,er Beitrag zur Verbesserung der Wett,
beWierbsverhältnrisse zwischen den verschiedenen 
'Vertriebsformen im Handel herbeigeführt. wer
den. Diese RegeLung wird 'aber weiters der Durch
setzung der Bestimmung des § 2 NVG über 
cLiskrimin,ierende Praktiken dienen unrd darüber 
hinaus ,die Handhabung verschiedener außen
handelsrechtLich,er Vorschriften und Regelungen 
(Marktstörutllgsgesetz, GeflÜlgelwirtsch'afts'gesetz 
1969 in der gekenden Fassung, Mindestprdsab-

kommen mit der Europäischen Gemeinschaft ua.) 
erleichtern. 

Der Handelsausschruß hat diesen lruitiativantrag 
in seiner Sitzun'g am 27. Feber 1980 ~n Verhand
lung gezogen. 

Als Berichterstatter im Ausschuß fungierte Ab
greordneter Dkfm. DDr. K ö ni g. 

In der Debatte ellgriffen außer dem Ber,ichter
statter die Abgeol1dneten Dipl.-Vw. Dr. S ti x 
und Dr. Erich S c h m i d t sowie der Bundes
minister für Handel, Gewerbe und Industrie 
Dipl.-Vw. Dr. S t a r i b ach ,e r das Wort. 

Im Zuge der Verhandlungen brachten die Ab
geol1dneten Dkfm. DDr. K ö n i g, Dr. Erich 
Schmidt und Dipl.~Vw. Dr. Stix zu Art. I 
Z 1 (§ 3 a Abs. 1) und zu Art. I Z!2 (§ 6) einen 
gemeinsamen Abänderungs,antrag ein. Drieser Ab
änderungsantrag sieht iusbesonder,e die Strei
chung der Wortfolge "und, wenn er damit die 
wirtsch'aft1ich'e Existenz von Wetllbewerhe1'll zu 
gefährden oder zu vernichten beabsichtigt, auf 
Schadenersatz" v'Pr. 

Der Ausschuß hat sich den Bedenken des Bun
desministeriums für Justiz gegen diese Wortfolge 
angeschI,ossen, .daß nach der Rechtsprechung eine 
deral1tige Preisgestaltung in besonderen Fällen, 
wozu auch die Absicht der Vernichtung eines Mit
bewerbers gehört, unter § 1 UWG fallen kann 
und damit dem geschädigten Mitbewerber ohne
dies nicht nur ein Unterlassungs- sondern auch ein 
s.chadenersatzanspruch zustünde. Das Verhältnis 
eines hier vorg'esehenen Schadenersatzanspruchs zu 
den sich aus dem UWG ergebenden AnsprüChen-, 
die ja im ühl1igen durch das NVG nicht berührt 
werden - wäre unklar, die neue Bestimmung 
könnlle :als Einschränkung der aus dem UWG 
ab:zmleitenden Ansprüche ,verstanden werden. 
Eine solche RegeIung wäre auch insofern im NVG 
ein Fl1emdkörper, a,ls ,das hier ,in den §§ 6 und 7 
vongesenene Verfahl1en für sdIche AnspI"üche gar 
nicht geeignet und daher ,auch nicht dafür vor
gesehen wäre. 
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2 262 der Beilagen 

Bei der Ahstimmung 'wurrde der im Antrag 
38/A enthaltene Gesetzentwurf' unter Berück
sichnigung des gemeinsamen Abänderungsantra
ges in der beigedruckten Eassung mit Stimmen
einheUigkeit angenommen. 

Zum Bellichterstatter für ,das Haus wurde Ab
geordnete Ingrid Ti c h y - S ehr e d ,e r ge
wählt. 

Ingrid Tichy-Schreder 

Berichterstatter 

Der HaDldelsausschuß steHt somit den A n
t ,r ag, 'der Nationalrat wolle dem a n g e-
s' chI 0 ,s sen ,e n G e set zen t w u r f die v'er- / 
fasSluIlJg.smäß~g,e Zustimmung erteilen. . I • 

W,ien, 1980 02 27 

Staudinger 

Obmann 
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262 der Beilagen 3 

). 
Bundesgesetz vom XXXXXXXX, mit 

dem das Bundesgesetz zur Verbesserung der 
Nahversorgung und der Wettbewerbsbedin

gungengeändert wird 

Der Nationalnat ha t bes<:hlo~gen: 

Artikel I 

Das Buaidesgesetz vo,rn 29. Juni 1977, BGBl. 
Nr. 392, zur Verbesserrung de~ Nahversorgung 
undd.er WettJbewenbsbeding;ungen wind wie foLgt 
geändert: . 

1. Nach dem § 3 sind die folgende übenschni,ft 
und die foIgenden §§ 3 <1., 3 bund 3 c C1nzu
fügen: 

"Verkauf unter dem Einstandspreis 

§ 3 a. (1) Wer im geschäfdich'en Verkehr Kuh
milch (fnisch und halrbar .gemacht), Kcondens
milch, Rahm, Obers, B,utter, Joghurt, F1'lUcht~ 
joghurt, Topfen, Käse, Mehl, Schwarzbrot, Sem
meln, vorver'Packtes Fleisch, Würste, Zuck:er zum 
oder unter dein. Einstandspreis zuziigEch der 
Umsatzsteuer undal1er sonstig,en. Abgaben, die 
beim Verkauf anfallen, verkauft oder zum Ver
kauf anbrietet, kann auf Unterlassung in An
spruch 'g,enommen wer,den. Einstandspreis ist der 
Preis, der sich 'nach Abzug aller RaJbatte oder 
sonstifgen Preisnachlässe eng,ibt, die vom Lieferan
ten im Zeitpunkt der Rcechnungsstellung einge
räumt werden. 

(2) Die BesllimIIllUngen des Abs. Isi.nd njcht 
anzuwenden, wenn die Preisers,teJ.!ung nach den 
Grundsätzen einer ordentlichen kaufmännischen 
Gebarung 'gerechtfertigt ist. Dies ist ,in~beson,dere 
d.er FaU, w,enn 

1. oder Verkauf nach ,den Vorschniiften' über 
Aus,verkäufe und ausverkaufsähnliche Ver
anstaltungen angekündigt. oder durch,geführt 
w,ird oder 

2. das V.enderhen der Ware droht oder 
3. beschäc1igte oder venaltete Wanen ,abver

kauft werden; als veraltet s,ind hi.ebci vor 
allem Waren anzus'ehen, ,deren HandeIs.wert 
dll.lrch die technisch,e En1:!wicklung w,esertt
,j,ich verringert worden list, oder 

-
4. eHe Preis'enstellunig lin AnpasSiUnig ,an' ,di'e von 

Mitbewerbern offerrbar zulässig erweise ge
'fol'del'ten Preise oder in, Befol,gung von 

Rechllsvorschriften 'erfolgt ist. . 

§ 3 b. (1) Zur ISich,el'UJllIg Qder Wiederherste:hlung 
eines Lauteren Preiswe·ttbewerbes Qder zur 
Sicherung der Nahversor,gung (§. 4 Abs. 2) bnn 
der Bundesminister, für Hande,l, Gewet1be und 
Industl'i,e mit Verordnullig ·andereals im § 3 a 
genannte W,ar;en und 'Warengattungen bestim
men, aluf ·die § 3 'a anzuwenden ist. Eine solche 
V.erol'dnillJug darf für höchstens. zwei Jahre 'er
I<l!ssen werd'en. Ihre Geloungsdauer kann für . je
weils höchstens ein Jahr ver.längen wel'den, wenn 
liUf Grund der Markts,ituallion. ,anzunehmen ist, 
daß nach Ende der Geltungsdauer ;die für die 
Erlas'5un'g erfol'dedichen V onaus$letzungen' wieder 
~~~~~~~ . .' 

(2) Ober ,d:as VOl1Liegen ,'derVorauss,etzungen 
für die Erlas9ungderim Abs. lvolig~sehenen 
Verol'dnungen oder für die Ve11längerurig ihrer 
Ge1tungsdauer hat der Bundesminister für Han
del, Gewerbe ullid Industl1ie ,das Gutachten eines 
Beirates (§ 3 c) einzuholen. . 

§ 3 c. (1) Der Beirat hat aus ,acht MitgLiedern 
mit besch·ließ,ender St~mme Z,u bestehen. Der Bun
deEiminister für Handel, Gew,el'be und Indu
str,ie hat die Mioglieder des Beirates sowie für 
jedes Mitgilied ein El'satzmitgliedauf Grund von 
V orschlä,gen zu besteHen, diecLie Bundeskam -
mer der geweflblidten Wirtschaft, der österrei
chische Arbeiterkammer.tag, die Präsidenten
konferenzder Landw,irtschaftskammern' Öster
l'eichs und ,der Österreichische Gewerkschafts
hund für je zwei MitgIieder und ErsatzmingEeder 
zu ·erstatten haben. Weit.ers hat .der Bundesmini
ster für Han,del, Gewerbe und Industrie aus dem 
Krei,s der Mitglieder auf VorschIag der Bundes
kammer der gewel'blichen Wirtschaft einen Vor
sitz,enden und auf VorschLagde.s Österreichlischen 
Arbeiterkammertages einen we.it:eren Vorsitzen
den z,u bestellen. Die Vorsntzenden haben ein
ander im Vorsitz zu Beginn jeder Sitzungabzu
wechsein. 

(2) Der Bundesminister für Han!del, Gewel'be 
und Industrie hat ein Mitgltied (Ersatzmillglied) 
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4 262 der Beilagen 

des Beiralles 'ahzuberuf'~n, wenn ,di,es das Mit
glied (Ersatzmitgwied) oder die Stelle, die ,es vor
geschlalg.enhat, heantr,agt; gleich:zeitj,g ist' ein 
andel"les MillgIied (Er,satzmitgIied) zu besteHen. 

(3) In Abwesenheit des Vorsitzenden, der hei 
, emer Sitz'UJng den Vor.!>itlZ führen .sollte, führt das 

a:n . Lebensjahren älteste stimrn!bel'echnigte Mit
glied (Ersatzmitglied), ,das anwesend ,ist und auf 
Grund eines Vorschlagesderselhen SteHe wie ,der 
abwesende Vorsitzende besteHt wur,de, den Vor
Slitz im Beil'at.·Der Be1r.at ist beschlrußfähig, wenn 
alle MitgLieder o1'1dnrung9gemäß eingdarden wor
den und mndeSllens sechs Mdtg,lieder (Ersatzmit
glieder) anwesend ,sind. Ist ein Minglied 'an ,der 
Teilnlahme ,einer Sitzung des Beifiates verhindert, 
so hat ,es f.ür die entsprechende Ver.!>tändigung 
ul}·d Inlformation eines Ersatzmitgliedes zu sor
gen. 

(4) Dars Zustandekommen von Gutachllen des 
Beimtes bedarf der SllirnmeneinheUigkeit. Kommt 
ein Gutachten hinnen sechs Wochen l1Iicht zu
stande, so sind die AuHassungen ,der Mitrglieder 
des B-e,irates' dem BUl1ldesminister für Han,deI, 
Gewerbe rund In'dustrie schr,ifdich vorzulegen; 

(5) Der Beirat ist heim Bundesmini:sterilium für 
Handel, Gewerbe und Industrie zu ,errichten; 
die Bürogesdtäfte des Beirates sind vom Bun'des
ministerium für Handel, Gewerbe und Industl'ie 
zu führ,en. Der Beimt ,ist vom jeweil~gen Vor
sitzenden eil1lzuberufen. Der Beirat ,ist einzube
!1uf,en, wenn ein MitgEed dies verlangt. 

(6) Die Ming1ieder (Ersatzmitlglieder) des B,ei-
11aUC!S versehen ,ihr Amt ,auf Grunld e,]ner öffent
Lichen Verpf1.ichtung als ein Ehren,amt; sie und 

. die ,sonst bei den Sitzrungen des Beirates An
wesenden sind verpflichtet, . über den Verhuf der 
Bel1anungen des Beiratles Verschwieg,enheit zru be
wahren." 

2. Der § 6 hat ZJU lauten: 

,,§ 6. Zur Untersagung von Verhainensweisen 
gemäß §§ 1, 3 und 3 a, VOUl runger,echtfertigten 
B'edingul1lgen g,emäß § 2 sowie zur Anordnrung, 
Beschränkung oder Aufhebung einer Lieferpflicht 
gemäß § 4 ,ist, sofern der Anspruch ausschließ,Lich 
auf dieses Bundesgesetz gestützt wird, das Kar
telil!gericht beim Oberlandesgericht W,ien zustän
dig. Die Bestimmungen des Kartdlgeset7:es' über 
die Gerichtsorganisation ,sind sinngemäß anzu
wenden." 

3. Im Ahs. 8 des § 7 sind im erstJen und ,im 
zweiten Satz die Worte ,,§§ 1 bis 3" durch -die 
Worte ,,§§ 1 his 3 la" zu e1'1setzen. 

4. Im Abs. 10 des § 7 sind .die Worte ,,§§ 1 
und 2" ,durch ,die Worte ,,§§ 1, 2 ul1Id 3 a" zu 
ersetlZen. 

5. Der § 10 ha.t zu lauten: 

,,§ 10. Mit der Vollziehung dieses Bundes
ge&etzes sind hinsichtlich der §§ 3 b, 3 c, Sund 8 
der Bundesminister für Handel, Gewerbe und 
Industrie u11id im üb!1igen ,der Bundesminister 
für Justiz betrQ,ut." 

Artikel II 

(I) Di,eses Bum±esgesetz tritt mit 1. April 
1980 in Kraft. 

(2) bie Zuständ~gkeit ~ur Vollziehung dieses 
Bundesgesetzes r.ichtet slich nach § 10 des Bun
desgesetzes vom 29. Juni 1977, BGBl. Nr. 392, 
zur Verbes!>erung der Nahversor,gurug und der 
W ettbewerb~bedingungen -in Ider Fassung des 
Art. I Z 5 dieses Bundesg,esetzes. 
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